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Richtlinie zur Spendenannahme
Präambel: Der Musikverein [Name] ist ein Verein, der auf Grundlage seiner Satzung und seines Leitbilds Werte wie Respekt, Toleranz, Demokratie und Vielfalt fördert. Die Annahme von Spenden ist für die Verwirklichung unserer Ziele wichtig. Gleichzeitig verpflichten wir uns, nur solche Spenden anzunehmen, die mit den in unserer Satzung verankerten Grundsätzen vereinbar sind.

1. Grundsatz der Freiwilligkeit und Transparenz
Spenden werden grundsätzlich freiwillig und ohne Gegenleistung entgegengenommen. Die Herkunft der Spenden wird transparent dokumentiert.

2. Ausschluss von Spenden aus problematischen Quellen
Der Verein lehnt aufgrund der in seiner Satzung verankerten Grundsätze Spenden ab, die von Personen, Organisationen oder Unternehmen stammen, die:
· verfassungsfeindliche, extremistische, diskriminierende oder gewaltverherrlichende Inhalte vertreten oder fördern,
· in Zusammenhang mit illegalen oder kriminellen Aktivitäten stehen,
· den Vereinswerten widersprechen oder den Ruf des Vereins schädigen können.

3. Prüfung der Spendenherkunft
Vor Annahme von größeren Spenden (ab [Betragsgrenze, z. B. 500 Euro]) oder bei begründetem Zweifel wird die Herkunft der Spende geprüft. Dabei wird die politische, gesellschaftliche und rechtliche Einordnung von Spender*in berücksichtigt.

4. Entscheidungskompetenz
Über die Annahme oder Ablehnung von Spenden entscheidet der Vorstand nach Anhörung gegebenenfalls externer Beratungen.

5. Umgang mit abgelehnten Spenden
Spenden, die abgelehnt werden, werden dem Spender unverzüglich und höflich mit Begründung zurückgegeben. Bereits erhaltene Spenden werden – soweit möglich – zurückerstattet.

6. Dokumentation und Transparenz
Alle Spenden und Entscheidungen zur Annahme oder Ablehnung werden schriftlich dokumentiert und mindestens [z. B. 5 Jahre] archiviert.

7. Öffentlichkeitsarbeit
Spendenquellen werden nur mit Einwilligung der Spender*innen veröffentlicht. Im Falle problematischer Spenden wird die Öffentlichkeit, wenn erforderlich, sachlich informiert, um den Ruf des Vereins zu schützen.

8. Gültigkeit
Diese Richtlinie gilt für alle Mitglieder und Organe des Vereins ab dem [Datum]. Sie ist Bestandteil der Vereinsordnung und wird allen neuen Mitgliedern zugänglich gemacht.
